
 Anlage 1   
    
 Gebührenverzeichnis für das Landesarchiv im Landes amt für Kultur  

und Denkmalpflege 

          

 Verwaltungsgebühren   
          
  Tarifstelle Gegenstand 

 

Gebühr in  
EUR 

          
  1 Bearbeitung schriftlicher Anfragen und Aufträge  

   
Für die Bearbeitung von Anfragen, Nachforschungen und  
anderen gleichartigen Leistungen durch Mitarbeiter der  
staatlichen Landesarchive werden Gebühren pro 
begonnener  Arbeitshalbstunde erhoben: 

 

          
  1.1 für die erste begonnene fachspezifische Arbeitshalbstunde  40,00 

  1.2 
für jede weitere begonnene Arbeitshalbstunde  
fachspezifischer Weiterarbeit 

32,00 

          

  

 
Die Gebühren sind auch bei negativem Suchergebnis zu  
entrichten  

  

 
Anmerkung zu 1: 
Gebührenbefreiung kann insbesondere gewährt werden für 
wissenschaftliche, heimatkundliche, gemeinnützige und schulische 
Zwecke sowie zur Klärung von Renten- und Versicherungsnachweisen 
und zur Rehabilitierung.  

      
  2 Beglaubigung von Archivalien   
      

  2.1 - für den ersten Abdruck  8,20 
  2.2 - für jeden weiteren Abdruck  2,00 
      
  3 Genehmigung zur Wiedergabe von Archivgut  
      
  3.1 Wiedergabe von Archivgut  als Publikation    
  3.1.1 in Druck oder auf elektronischen Speichermedien je  

Reproduktion bei einer Auflage  

 

          
  3.1.1.1 bis 5 000 Stück  25,00 
  3.1.1.2 bis 50 000 Stück  60,00 

  3.1.1.3 darüber  150,00 

      

  

 
Bei gleichzeitiger Publikation im Druck und auf CD/DVD  
wird für das elektronische Speichermedium ein Nachlass 
von 50 Prozent auf die Gebühr für die gedruckte Ausgabe 
gewährt.  

      
  3.2 Einblendung in Onlinedienste je Reproduktion 250,00 



 
  Tarifstelle Gegenstand 

 

Gebühr in 
EUR 

          
  3.3 Fernsehsendungen, Videoproduktionen oder Kinofilme je  

zur Verfügung gestellter  Bildvorlage 

 

  3.3.1 national  50,00 

  3.3.2 international  150,00 
          
  3.4 zu Werbezwecken das Dreifache der Nummern  3.1 bis 

3.3 
 

      
   Anmerkung zu den Nummern 3.1 bis 3.3: 

Bei Veröffentlichungen, die im Interesse des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege liegen, wie die Förderung von wissenschaftlichen 
Publikationen oder die Förderung kultureller Anliegen, kann auf Antrag 
von der Erhebung einer Gebühr abgesehen werden. 
 

 

      
  4 Benutzung außerhalb (nur in begründeten 

Ausnahmefällen) 
 

      
  4.1 Benutzung von Archivgut außerhalb des Landesarchivs je 

Archivalieneinheit  
zuzüglich Kosten für Paket (6,90 EUR* ) plus 
Transportversicherung (15,00 EUR*)  
 
* Die Preise richten sich nach den jeweils gültigen Tarifen 

24,50 

  4.2 
Bei Überziehung der festgelegten Ausleihfristen je Einheit  
für den Tag 

2,50 

          
 Benutzungsgebühren   

          
  5 Direktnutzung   

      

  5.1 pro Tag  6,00 

  5.2 pro fünf Tage  25,00 
  5.3 pro 20 Tage  70,00 

   Die Nutzung der Archivalien ist gebührenpflichtig bei  
- persönlicher und auftragsgebundener Forschung zu privaten    
  Zwecken, 
- gewerblichen Zwecken, 
- Benutzung zu Planungs-, Projektierungs-, Meliorations- und anderen 
   wirtschaftlicher Nachnutzung unterliegenden Zwecken. 
 
Gebührenbefreiung kann zugelassen werden bei der Nutzung der 
Archivalien für wissenschaftliche, publizistische, heimatkundliche, 
gemeinnützige und unterrichtliche Zwecke sowie zur Klärung persönlicher 
Anliegen, insbesondere von Renten- und Versicherungsnachweisen und 
zur Rehabilitation 

 

      

  6 Fotografische und reprografische Arbeiten, auch 
Digitalisierung (Archivalienreproduktionen) 

 

      
  6.1 Direktkopien   

  6.1.1 Direktkopien DIN A4  0,30 

  6.1.2 Direktkopien DIN A3  0,50 



 
  Tarifstelle Gegenstand 

 

Gebühr in 
Euro 

          
  6.2 Kopien über Mikrofilmscanner/ Mikrofilmlesegerät  
  6.2.1 Format DIN A4  0,30 
  6.2.2 Format DIN A3  0,50 
      
  6.3 Ausschnitte aus überformatigen Vorlagen (Karten, Risse,  

Pläne) je Stück: 
 

  6.3.1 Format DIN A4  1,50 
  6.3.2 Format DIN A3  2,50 

      
  6.4 Mikrofilmaufnahmen   

  6.4.1 erste Aufnahme  8,40 

  6.4.2 jede weitere Aufnahme  0,25 

      
  6.5 Fotoarbeiten      

     
  6.5.1 S/W-Negativ  

  6.5.1.1 24 mm x 36 mm 6,00 

  6.5.1.2 6 cm x 6 cm 7,50 

  6.5.1.3 9 cm x 12 cm 11,50 

  6.5.1.4 Negativ von Makrofiche 11,50 
     
  6.5.2 Schwarz-weiß-Rückvergrößerungen auf Fotopapier  

je Stück 
 

  6.5.2.1 13 cm x 18 cm 7,00 
  6.5.2.2 18 cm x 24 cm 9,00 
  6.5.2.3 24 cm x 30 cm, DIN A4 10,50 
  6.5.2.4 30 cm x 40 cm, DIN A3 12,00 
  6.5.2.5 40 cm x 50 cm 13,50 
  6.5.2.6 50 cm x 60 cm 15,50 
       
  6.5.3 Aufnahmen auf Farbfilm    
  6.5.3.1 24 mm x 36 mm    7,60 
  6.5.3.2 6 cm x 6 cm     8,60 
  6.5.3.3 6 cm x 9 cm     8,60 
  6.5.3.4 9 cm x 13 cm     14,60 
  6.5.3.5 18 cm x 24 cm     30,00 
        
  6.5.4 Diapositive ungerahmt     
  6.5.4.1 24mm x 36 mm    9,80 
  6.5.4.2 6 cm x 6 cm     12,10 
          
  6.6 Digitale Aufnahmen     
  6.6.1 digitales Foto     3,50 
  6.6.2 DIN A4, Folio und DIN A3   5,10 
  6.6.3 überformatige Vorlagen   12,25 
  6.6.4 Makrofiche     6,00 
          
         
     



  Tarifstelle Gegenstand 

 

Gebühr in  
Euro 

          
  6.7 Datenausgabe       
          
  6.7.1 Speicherung auf CD-ROM/DVD je Datenträger 5,00 
          
  6.7.2 Versendung per E-Mail je Datei   2,00 
          

  
6.7.3 Ausdruck von digitalen Aufnahmen 

 

  6.7.3.1 13cm x 18cm Fotopapier, je Ausdruck 4,00 

  6.7.3.2 DIN A4 Fotopapier, je Ausdruck 7,00 

     

   

Bei besonders schwierig zu reproduzierenden Vorlagen (zum Beispiel  
Siegel,überformatige Karten) kann der 1,5-fache Satz der in den Tarifstellen 5.2.1 
bis 5.6.3.2 festgesetzten Gebühr erhoben werden.  

          
  7 Siegelabgüsse     
          

  

7.1 
 
 

Anfertigung von Siegelabgüssen, Faksimiles,  
Nachbildungen, Nachzeichnungen,  für jedes nachgebildete 
Original einschließlich Nutzung zur Veröffentlichung 
Wachssiegel 

80,00 
 
 

 


